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Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem o.g.

letzten Bergwerksfeldeigentümer nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich,

diesem in Bezug auf mögliche bergbauliche Einwirkungen aus bereits

umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informa-

tionen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur

Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen dem letzten Berg-

werksfeldeigentümer auch Informationen zu Bergbau in dem betreffen-

den Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte diesem

dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von An-

passungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschä-

den zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwi-

schen Grundeigentümer*in / Vorhabensträger*in und in diesem Falle

dem letzten Bergwerksfeldeigentümer zu regeln.

Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen

mit, dass in den hier derzeitig vorliegenden Unterlagen (u.a. Grubenbil-

der sowie ein geophysikalisches Gutachten von 2004) im Planbereich

kein umgegangener Bergbau urkundlich belegt ist.

Allerdings ist im näheren nördlichen und südwestlichen Umfeld des

Planbereichs ab den 1830er Jahren umgegangener Erzbergbau doku-

mentiert.

Die in den hiesigen Unterlagen dargestellte Ausbisslinie der Erzlager-

stätte verläuft etwa in SW-NO-Richtung nördlich bzw. westlich des Plan-

bereichs und fällt mit ca. 25 bis 45 ° nach Südosten in Richtung des in

Rede stehenden Planbereichs ein.

Aufgrund der vorstehend beschriebenen Lagerstättenverhältnisse im

näheren Umfeld des Planbereichs kann nicht mit letzter Sicherheit aus-

geschlossen werden, dass im Planbereich widerrechtlicher Bergbau

durch Dritte oder Bergbau vor der Anlegung zeichnerischer Unterlagen

(sog. Uraltbergbau) stattgefunden haben könnte, der als möglicherweise

auch heute einwirkungsrelevant (z.B. tagesbruchauslösend) anzusehen
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wäre. Die hier vorliegenden Unterlagen enthalten jedoch, wie oben be-

reits erwähnt, keine Hinweise auf derartigen im Planbereich umgegan-

genen Bergbau.

Mit Blick auf die geplante bauliche Nutzungsänderung im Planbereich

(von einer aktuell ausgewiesenen Wohnbaufläche zu einer Fläche der

Landwirtschaft) empfehle ich auf möglicherweise im Planbereich vor-

handene altbergbauliche Hinweise zu achten. Hierbei kann es sich um

Bewegungsbilder an der Tagesoberfläche oder ggf. vorhandener Bau-

körper handeln, die geotechnisch, gründungstechnisch oder bauphysi-

kalisch nicht erklärbar sind. Risse und Absenkungen sowie kleinräumig

begrenzte Vegetationsstörungen oder im Winter schnee- und eisfreie

„Flecken“ an der Tagesoberfläche können auf mögliche Grubenbaue

hinweisen.

Bei eventuellen Erdaushubarbeiten sollte zudem auf die Beschaffenheit

des Untergrunds geachtet werden. Werden dabei Lagerstätten (z.B. ein

Erzgang) oder Auflockerungen angetroffen, die möglicherweise durch

geringfügige bergbauliche Tätigkeiten entstanden sind, empfiehlt sich

eine weitergehende Untersuchung der Untergrundverhältnisse. In die-

sen Fällen sollte ein anerkannter Sachverständiger eingeschaltet wer-

den. Die Bezirksregierung Arnsberg hat auf ihrer Internetseite eine Liste

mit anerkannten Sachverständigen gemäß § 36 GewO bereitgestellt, die

im Bereich Altbergbau und Gefahrenabwehr bzw. im Geschäftskreis

„Markscheidewesen/Bergschadenkunde” tätig sind. Diese finden Sie

unter der URL: https://www.bra.nrw.de/-429 im rechten Bereich der

Webseite unter „Downloads“.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Bearbeitungshinweis:
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-
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gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül-

lung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und

zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der

vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen

auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich

kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit

der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als be-

rechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinfor-

mationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“

(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils

aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation

zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behörden-

version GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben

der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Im Auftrag

gez. Sören Wenzig




